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1. Voraussetzungen:  
1.1 Die kulturellen Veranstaltungen müssen von Verbänden, Vereinen oder Gruppen 

durchgeführt werden. 
 
1.2 Der/Die LeiterIn muss im Besitz einer gültigen JugendleiterInnen-Card (Juleica) 

sein. 
 
1.3 Gefördert werden Musik- und Kulturveranstaltungen, wie z.B. „Rock“-Förderpreise, 

Open-Air-Veranstaltungen, Musikfestivals, Theaterprojekte etc. 
 Von der Förderung ausgenommen sind regelmäßig stattfindende Disco-

Veranstaltungen. 
 
1.4 Der Zuschuss für die Veranstaltung gliedert sich wie folgt: 
 
1.4.1 Der/die VeranstalterIn erhält   55,00  €   ,wenn aus dem Werbeplakat deutlich her-

vorgeht, dass die Veranstaltung vom Kreisjugendring gefördert werden. 
 
1.4.2 Jede/r BesucherIn der Veranstaltung erhält einen Zuschuss in Höhe des halben Ein-

tritts bis max.   5,20  €   , wenn er/sie im Besitz einer gültigen Juleica ist. 
 
1.5 Sollten die Gesamteinnahmen die Gesamtausgaben übersteigen, behält sich der 

Kreisjugendring vor, den Zuschuss entsprechend zu kürzen. 
 
1.6 Die kulturelle Veranstaltung ist mindestens 14 Tage vor Beginn anzumelden (form-

los) 
 
 
 
 
2.  Abrechnung: 
2.1  Die Abrechnung erfolgt nach Vordruck des Kreisjugendringes  

(Förderung kultureller Veranstaltungen im Landkreis Cuxhaven). 
 

2.2  Beizufügen sind: a.) TeilnehmerInnenliste mit Namen 
b.) Nummer der Juleica 
c.) Unterschrift 
d.) Plakat der Veranstaltung 

 
 
 
 
Hinweis:  
Die Vergabe der Zuschüsse im Jahr 2007 erfolgt in der Reihenfolge des Zugriffs. 
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